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1. Instanz

Aktenzeichen S 32 KA 1872/01
Datum 18.12.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 12 KA 35/03
Datum 06.10.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
18. Dezember 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. Der KlÃ¤ger hat dem Beklagten auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu
erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger begehrt die bedarfsunabhÃ¤ngige Zulassung am Praxissitz O.straÃ�e,
M â�¦

Der 1942 geborene KlÃ¤ger ist seit 1976 als freiberuflicher Psychotherapeut in
eigener Praxis in M. niedergelassen.

Der KlÃ¤ger hat mit Formularantrag vom 15. Dezember 1998 die
bedarfsunabhÃ¤ngige Zulassung zur vertragsÃ¤rztlichen Versorgung als
Psychotherapeut beantragt, hilfsweise die bedarfsunabhÃ¤ngige ErmÃ¤chtigung
zum Zwecke der Nachqualifikation. Der Zulassungsausschuss Ã�rzte und
Psychotherapeuten MÃ¼nchen Stadt und Land hat mit Beschluss vom 12. April
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1999/Bescheid vom 7. Juli 1999 den Hauptantrag des KlÃ¤gers sowie auch den
hilfsweise gestellten Antrag abgelehnt. Der Antrag sei bereits deshalb abzulehnen,
weil der KlÃ¤ger im Sinne von Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Nr.3 SGB V keine
besitzstandswahrende VortÃ¤tigkeit erbracht habe. Entsprechend sei auch der
hilfsweise gestellte Antrag auf bedarfsunabhÃ¤ngige ErmÃ¤chtigung zum Zwecke
der Nachqualifikation gemÃ¤Ã� Â§ 95 Abs.11 SGB V abzulehnen gewesen.

Hiergegen richtet sich der Widerspruch des KlÃ¤gers vom 19. August 1999, der mit
Schriftsatz vom 29. Februar 2000 nÃ¤her begrÃ¼ndet wurde. Der Gesetzgeber
habe in Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Ziffer 3 SGB V keine bestimmte Anzahl von
Behandlungsstunden festgelegt und demzufolge auch keinen entsprechenden
Nachweis gefordert. Der Gesetzgeber gehe vielmehr davon aus, dass Ã¼berhaupt
in diesem Zeitraum eine ambulante psychotherapeutische Versorgung innerhalb
des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung stattgefunden haben mÃ¼sse.
Diese Ansicht habe sich in Literatur und Rechtsprechung durchgesetzt.
UnabhÃ¤ngig von Vorgenanntem seien jedenfalls solche Sachverhalte zu beachten,
die es den Antragstellern unmÃ¶glich gemacht hÃ¤tten, die vorgegebenen 250
Stunden in einem Jahr innerhalb des Dreijahreszeitraumes zu verwirklichen. Der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte nennt in diesem Zusammenhang die Gesichtspunkte der
Kinderbetreuung, der besonderen Patientenklientel bei Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten, der BerÃ¼cksichtigung anderer TÃ¤tigkeiten
infolge der vor dem 1. Januar 1999 bestehenden Berufswirklichkeit der
Psychotherapeuten, des Aufbaus und Beginns der Praxis am Ende des Zeitkorridors,
des Beginns einer fundierten Ausbildung an einem von der KV anerkannten Institut
wÃ¤hrend des Zeitfensters und den Status eines Delegationsbehandlers als "Quasi-
Zulassung". Der Zulassungsausschuss habe keine individuelle WÃ¼rdigung des
beruflichen Werdegangs des KlÃ¤gers vorgenommen. Der KlÃ¤ger betreibe seit
1976 eine psychotherapeutische Praxis in M â�¦ Im Zeitraum zwischen 1980 und
1999 hÃ¤tten sich die Therapiestunden in der Praxis des KlÃ¤gers von ca. 35
Stunden pro Woche am Anfang der 80er Jahre auf ca. 15 Stunden pro Woche Anfang
der 90er Jahre verringert. Eine Ausweitung der Praxis sei nicht mÃ¶glich gewesen,
da im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens die Krankenkassen mit den
Bewilligungen von Therapien immer zurÃ¼ckhaltender geworden seien. Der
KlÃ¤ger habe daher aus wirtschaftlichen GrÃ¼nden seit Anfang der 90er Jahre
Kommunikations-Seminare fÃ¼r Ã�rzte und andere Berufsgruppen durchgefÃ¼hrt.
Die damit verbundene zusÃ¤tzliche Belastung habe jedoch zu einer chronischen
essentiellen Hypertonie gefÃ¼hrt, die zunÃ¤chst durch hÃ¤ufige Blutdruckkrisen im
Zusammenhang mit der SeminartÃ¤tigkeit die ArbeitsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
insgesamt sehr eingeschrÃ¤nkt habe. Erst die rigorose EinschrÃ¤nkung der
ErwerbstÃ¤tigkeit allein auf die psychotherapeutische Arbeit seit ca. 1997 habe eine
gesundheitliche Besserung erbracht. Die gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen
sowie die ZurÃ¼ckhaltung der Krankenkassen, im Kostenerstattungsverfahren
Therapien zu bewilligen, hÃ¤tten es dem KlÃ¤ger unmÃ¶glich gemacht, im
Zeitkorridor die von der KBV vorgegebenen 250 Behandlungsstunden innerhalb
eines Jahres nachzuweisen. Der HÃ¤rtefall, den der KlÃ¤ger fÃ¼r sich in Anspruch
nehme, bestehe darin, dass er wegen der SeminartÃ¤tigkeit im Zeitkorridor nicht so
viele Behandlungsstunden zu Lasten der GKV habe aufbringen kÃ¶nnen,
andererseits aber diese SeminartÃ¤tigkeit wegen der Hypertonie habe aufgeben
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mÃ¼ssen und erst danach seine Praxis habe wieder aufbauen kÃ¶nnen. Das
Sozialgericht MÃ¼nchen habe mit Beschluss vom 9. Februar 2000 (Az.: S 33 KA
3067/99 ER) dem Antragsteller eine befristete vorlÃ¤ufige Zulassung als
Psychologischer Psychotherapeut zugesprochen. Die Beigeladene zu 1) hat zu dem
Widerspruch mit Schriftsatz vom 1. Februar 2001 Stellung genommen. Der KlÃ¤ger
habe zwar bereits im Jahre 1976 seine psychotherapeutische Praxis erÃ¶ffnet.
Nachdem sein Klientel aber immer hÃ¤ufiger Kassenleistungen in Anspruch
genommen habe, eine Ausweitung der PraxistÃ¤tigkeit dem KlÃ¤ger mithin nicht
mÃ¶glich erschienen sei, habe er sich nach eigenen Angaben Anfang der 90er Jahre
aus wirtschaftlichen GrÃ¼nden entschieden, auf einen frÃ¼heren
TÃ¤tigkeitsbereich zurÃ¼ckzugreifen, nÃ¤mlich die DurchfÃ¼hrung von
Kommunikations-Seminaren fÃ¼r Ã�rzte und andere Berufsgruppen. Daher habe
der KlÃ¤ger im gesamten Dreijahreszeitraum des Zeitfensters nur zwei Patienten im
Erstattungsverfahren behandelt. Beide Therapien seien vor dem gesetzlichen
Zeitfenster begonnen und nach dem gesetzlichen Zeitfenster weitergefÃ¼hrt
worden. Entsprechend bestÃ¤tige auch die vorgelegte Sammelbescheinigung der T.
fÃ¼r den Zeitraum Oktober 1991 bis Juni 1996 112 Stunden sowie von Februar
1994 bis Oktober 1998 96 Stunden. Wie viele dieser Stunden im gesetzlichen
Zeitfenster liegen, sei aus den Bescheinigungen nicht ersichtlich. Nach den
Angaben des KlÃ¤gers seien 50 bzw. 61 und damit insgesamt 111
Behandlungsstunden im Zeitfenster erbracht worden. Ein vollstÃ¤ndiger Nachweis
hierÃ¼ber (Vorlage von Rechnungen und KontoauszÃ¼gen) habe vom KlÃ¤ger
nicht gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Anhand einer als Anlage A 1) beigefÃ¼gten
Hochrechnung wÃ¼rden nur 108 Stunden ins gesetzliche Zeitfenster fallen. In
einem ZwÃ¶lfmonatszeitraum seien nach dieser Hochrechnung maximal 43
Stunden erbracht worden. Diese geringe Stundenanzahl sei nach der
hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung nicht geeignet, eine schÃ¼tzenswerte
Praxissubstanz zu begrÃ¼nden. Der Status des KlÃ¤gers sei im Zeitfenster vielmehr
durch die Behandlung von Selbstzahlern bzw. der DozententÃ¤tigkeit geprÃ¤gt
gewesen. Auch die vom KlÃ¤ger geltend gemachten persÃ¶nlichen UmstÃ¤nde
(Schwierigkeiten im Erstattungsverfahren, gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigungen)
wÃ¼rden keine andere Beurteilung rechtfertigen. Auch die Tatsache, dass der
KlÃ¤ger infolge seines Alters nach Â§ 25 Ã�rzte-ZV grundsÃ¤tzlich keine
bedarfsabhÃ¤ngige Zulassung mehr erhalten kÃ¶nne, begrÃ¼nde keinen Anspruch
auf Erteilung einer bedarfsunabhÃ¤ngigen Zulassung.

Der Beklagte hat mit Beschluss vom 20. Februar 2001/Bescheid vom 10. Mai 2001
den Widerspruch des KlÃ¤gers vom 19. August 1999 gegen den Beschluss des
Zulassungsausschusses fÃ¼r Ã�rzte MÃ¼nchen Stadt und Land vom 7. Juli 1999
zurÃ¼ckgewiesen. Der KlÃ¤ger habe mit 108 Behandlungsstunden keinen
schÃ¼tzenswerten Besitzstand im Sinne von Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Nr.3 SGB V
erworben. Die NichtberÃ¼cksichtigung von nach dem Endstichtag 24. Juni 1997
erbrachten Leistungen sei nicht willkÃ¼rlich und nicht verfassungswidrig.
Hinsichtlich des Behandlungsumfangs halte sich die Orientierung an einen
Behandlungsumfang von 250 Stunden in einem halben bis einem Jahr wÃ¤hrend
des Zeitfensters innerhalb der vom BSG vorgenommenen Konkretisierung der
Teilnahme. Das Bundessozialgericht habe in den Entscheidungen vom 8. November
2000 bestÃ¤tigt, dass Â§ 95 Abs.10 SGB V keine bloÃ�e Ã�bergangsregelung,
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sondern bereits per se eine HÃ¤rtefallregelung darstelle, die allein an den Aufbau
einer Praxissubstanz, das heiÃ�e, an die tatsÃ¤chliche und erhebliche Teilnahme an
der ambulanten Versorgung der Versicherten, nicht aber an in der Person des
Antragstellers liegende UmstÃ¤nde, wie etwa Krankheit, anknÃ¼pfe. Die vom
KlÃ¤ger geltend gemachte eingeschrÃ¤nkte TÃ¤tigkeit zu Lasten der GKV wegen
der Abhaltung von Kommunikations-Seminaren kÃ¶nne nicht berÃ¼cksichtigt
werden. Gerade wenn aufgrund anderweitiger ErwerbstÃ¤tigkeiten auf eine weitere
TÃ¤tigkeit in eigener Praxis verzichtet bzw. eine solche erheblich reduziert worden
sei, zeige dies, dass ein Vertrauens- bzw. Bestandsschutz im oben genannten Sinne
nicht begrÃ¼ndet worden sei. Der Status des KlÃ¤gers wÃ¤hrend des Zeitfensters
sei sowohl in finanzieller als auch in zeitlicher Hinsicht durch die Kommunikations-
Seminare geprÃ¤gt gewesen. Mangels hinreichender Teilnahme an der Versorgung
der Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung sei der Antrag auf
bedarfsunabhÃ¤ngige Zulassung sowie der hilfsweise gestellte Antrag auf
ErmÃ¤chtigung zur Nachqualifikation zur vertragsÃ¤rztlichen Versorgung als
Psychologischer Psychotherapeut zurÃ¼ckzuweisen gewesen. Auch die Tatsache,
dass der KlÃ¤ger infolge seines Alters nach Â§ 25 Ã�rzte-ZV keine
bedarfsabhÃ¤ngige Zulassung mehr erhalten kÃ¶nne, begrÃ¼nde keinen Anspruch
auf Erteilung einer bedarfsunabhÃ¤ngigen Zulassung. Auch dem Gesetzgeber sei
bei Erlass des PschyThG bewusst gewesen, dass diejenigen Psychotherapeuten, die
mangels Besitzstandes keine bedarfsunabhÃ¤ngige Zulassung erhalten, unter
UmstÃ¤nden infolge der Altersgrenze des Â§ 25 Ã�rzte-ZV von der
bedarfsabhÃ¤ngigen Zulassung ausgeschlossen seien. Gleichwohl habe er diesen
Umstand nicht in die HÃ¤rtefallregelung des Â§ 95 Abs.10, Abs.11 SGB V
miteinbezogen, sondern sich ausschlieÃ�lich auf das Merkmal der "Teilnahme" als
den maÃ�geblichen Aspekt des Vertrauens- bzw. Bestandsschutzes beschrÃ¤nkt. In
Â§ 48 Abs.2 Ã�rzte-ZV sei die Anwendbarkeit des Â§ 25 Ã�rzte-ZV fÃ¼r nach dem
31. Dezember 1998 gestellte ZulassungsantrÃ¤ge vielmehr nochmals
ausdrÃ¼cklich klargestellt worden.

Hiergegen richtet sich die Klage der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten vom 5. Juni 2001.
Die Beigeladene zu 1) hat sich mit Schriftsatz vom 4. September 2001 zu der Klage
geÃ¤uÃ�ert. Der KlÃ¤ger habe mangels Besitzstandes im Sinne des Â§ 95 Abs.10
Satz 1 Nr.3, Abs.11 Satz 1 Nr.3 SGB V keinen Anspruch auf die
bedarfsunabhÃ¤ngige Zulassung bzw. ErmÃ¤chtigung. Eine dem Art.33 Â§ 3 Abs.1
GSG entsprechende Ã�bergangsvorschrift, wonach fÃ¼r die bedarfsunabhÃ¤ngige
Zulassung von Ã�rzten allein die Stellung eines Zulassungsantrages bis zu einem
Stichtag erforderlich wÃ¤re, sei hier nicht geboten. Anders als Psychotherapeuten
hÃ¤tten Ã�rzte vor EinfÃ¼hrung der Bedarfsplanung bereits einen Anspruch auf
Zulassung gehabt. Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Nr.3 SGB V knÃ¼pfe mit der Formulierung
"teilgenommen haben" an eine schÃ¼tzenswerte Praxissubstanz an, die im
Zeitfenster vorhanden bzw. geschaffen worden sein mÃ¼sse. Der KlÃ¤ger habe
zwar bereits 1976 eine eigene Praxis erÃ¶ffnet, habe jedoch mangels
Richtlinienausbildung nur wenige gesetzlich Versicherte im Erstattungsverfahren
behandelt. Im Dreijahresfenster habe der KlÃ¤ger nur zwei Patienten im
Erstattungsverfahren behandelt. Die zum Nachweis vorgelegte Bescheinigung
bestÃ¤tige von Oktober 1991 bis Juni 1996 112 Stunden sowie von Februar 1994 bis
Oktober 1998 96 Stunden. Wie viele Stunden im Zeit- fenster lÃ¤gen, sei hieraus
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nicht ersichtlich. Diese TÃ¤tigkeit sei nicht geeignet, eine schÃ¼tzenswerte
Praxissubstanz zu begrÃ¼nden. Der Status des KlÃ¤gers sei im Zeitfenster vielmehr
durch die Behandlung von Selbstzahlern bzw. die DozententÃ¤tigkeit geprÃ¤gt
gewesen. Auch persÃ¶nliche UmstÃ¤nde des KlÃ¤gers wÃ¼rden keine andere
Beurteilung rechtfertigen. Auch die Tatsache, dass der KlÃ¤ger infolge seines Alters
nach Â§ 25 Ã�rzte-ZV grundsÃ¤tzlich keine bedarfsabhÃ¤ngige Zulassung mehr
erhalten kÃ¶nne, begrÃ¼nde keinen Anspruch auf Erteilung einer
bedarfsunabhÃ¤ngigen Zulassung. Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte hat die Klage mit
Schriftsatz vom 16. Dezember 2002 begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger habe eine
schÃ¼tzenswerte Praxis im Sinne des Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Ziffer 3 SGB V aufgebaut.
Die Urteile des BSG vom 8. November 2000 stÃ¼nden einer Zulassung nicht
entgegen. Das BSG habe die Vorschrift des Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Ziffer 3 SGB V als
Bestandsschutz- und HÃ¤rtefallregelung charakterisiert. Es sollten diejenigen
Psychotherapeuten geschÃ¼tzt werden, fÃ¼r die die grundsÃ¤tzlich zumutbare
Verweisung auf eine bedarfsabhÃ¤ngige Zulassung eine unbillige HÃ¤rte darstellen
wÃ¼rde. Da im Gesetz selbst keine strikte zeitliche Vorgabe fÃ¼r den Umfang der
Teilnahme an der psychotherapeutischen Versorgung in der Vergangenheit
festgelegt werde, sei eine flexible, den Besonderheiten jedes Einzelfalls Rechnung
tragende Handhabe mÃ¶glich. Es seien auch diejenigen UmstÃ¤nde einzubeziehen
und zu berÃ¼cksichtigen, die es dem KlÃ¤ger unmÃ¶glich gemacht hÃ¤tten, die an
sich geplante umfangreiche PraxistÃ¤tigkeit mit der Behandlung gesetzlich
Versicherter zu erfÃ¼llen. Die gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen des KlÃ¤gers
(insbesondere essentielle Hypertonie) sowie die ZurÃ¼ckhaltung der
Krankenkassen, Therapien im Kostenerstattungsverfahren zu bewilligen, hÃ¤tten es
dem KlÃ¤ger unmÃ¶glich gemacht, 250 Behandlungstunden zu Lasten der GKV im
Zeitfenster-Zeitraum innerhalb eines Jahres nachzuweisen. Der KlÃ¤ger betreibe
heute seine Praxis mit voller Auslastung und behandle fast ausschlieÃ�lich
Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Sozialgericht MÃ¼nchen hat mit Urteil vom 18. Dezember 2002 die Klage
abgewiesen. Die Beteiligten seien unstreitig davon ausgegangen, dass die Zahl der
im Zeitfenster geforderten psychotherapeutischen Leistungen fÃ¼r GKV-Patienten
von ca. 250 Stunden innerhalb eines halben bis ganzen Jahres nicht erfÃ¼llt sei. Ein
Absehen hiervon sowie von den anderen vom BSG aufgestellten Anforderungen des
Tatbestandes des Â§ 95 Abs.10 SGB V sei nicht mÃ¶glich. MaÃ�geblicher
Ausgangspunkt fÃ¼r die Kammer seien die vom BSG aufgestellten Anforderungen.
Die persÃ¶nlichen UmstÃ¤nde, so Ã¼berzeugend sie vom KlÃ¤ger auch
vorgetragen worden seien, kÃ¶nnten im Rahmen des Â§ 95 Abs.10 SGB V nicht
berÃ¼cksichtigt werden.

Hiergegen richtet sich die Berufung des KlÃ¤gers vom 20. MÃ¤rz 2003, die mit
Schriftsatz vom 27. September 2004 nÃ¤her begrÃ¼ndet wurde. Der KlÃ¤ger habe
eine schÃ¼tzenswerte Praxis im Sinne des Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Ziffer 3 SGB V
aufgebaut. Der KlÃ¤ger habe wegen der SeminartÃ¤tigkeit im Zeitkorridor nicht so
viele Behandlungsstunden zu Lasten der GKV aufbringen kÃ¶nnen, andererseits
habe er diese SeminartÃ¤tigkeit wegen der Hypotonie wieder aufgeben mÃ¼ssen
und habe erst danach, ab 1997, seine Praxis wieder aufbauen kÃ¶nnen. Nach der
Rechtsprechung des BSG mÃ¼ssten alle UmstÃ¤nde die fÃ¼r das Vorliegen eines
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HÃ¤rtefalles relevant sein kÃ¶nnten, in eine Gesamtbetrachtung einbezogen
werden (Hinweis auf BSG, Urteil vom 8. November 2000, Az.: B 6 KA 52/00 R). Der
KlÃ¤ger kÃ¶nne fÃ¼r den gesamten Zeitfenster-Zeitraum 374 Behandlungsstunden
und fÃ¼r den Einjahreszeitraum 111 Behandlungsstunden nachweisen.

Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte stellt den Antrag, das Urteil des Sozialgerichts
MÃ¼nchen vom 18. Dezember 2002 und den Bescheid des Beklagten vom 10. Mai
2001 aufzuheben und den Beklagten zu verurteilen, den KlÃ¤ger als
Psychologischen Psychotherapeuten im Plannungsbereich M. Stadt und Land zur
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zuzulassen.

Die anwesenden Beigeladenen beantragen die ZurÃ¼ckweisung der Berufung.

Dem Senat liegen die Akte des Zulassungsausschusses Ã�rzte und
Psychotherapeuten MÃ¼nchen Stadt und Land, die Beklagtenakte, die Akte des
Sozialgerichts MÃ¼nchen mit dem Az.: S 32 KA 1872/01 sowie die Berufungsakte
mit dem Az.: L 12 KA 35/03 zur Entscheidung vor, die zum Gegenstand der
mÃ¼ndlichen Verhandlung gemacht wurden und auf deren weiteren Inhalt
ergÃ¤nzend Bezug genommen wird.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die nach Â§ 143 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) statthafte sowie gemÃ¤Ã� Â§ 151
Abs.1 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist nicht
begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht MÃ¼nchen hat mit dem angefochtenen Urteil vom
18. Dezember 2002 die Klage zu Recht abgewiesen. Der Bescheid des Beklagten
vom 10. Mai 2001, der allein Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens ist (vgl. z.B.
BSG SozR 3-2200 Â§ 96 Nr.1, S.5 f), ist rechtlich nicht zu beanstanden. Der KlÃ¤ger
hat keinen Anspruch auf bedarfsunabhÃ¤ngige Zulassung als Psychologischer
Psychotherapeut am Sitz seiner Praxis im Ã¼berversorgten Planungsbereich M.
Stadt und Land, da er die Voraussetzungen des Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Nr.3 SGB V
nicht erfÃ¼llt. GemÃ¤Ã� Â§ 95 Abs.10 SGB V (eingefÃ¼gt durch Art.2 Nr.11 des
Gesetzes Ã¼ber die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 16. Juli 1998 â�� BGBl.I, 1311 -)
sind Psychologische Psychotherapeuten zur vertragspsychotherapeutischen
Versorgung zuzulassen, die bis zum 31. Dezember 1998 die Voraussetzungen der
Approbation nach Â§ 12 Psychotherapeutengesetz (PsychThG) sowie des
Fachkunde- nachweises nach Â§ 95c Satz 2 Nr.3 SGB V erfÃ¼llt und den Antrag auf
Erteilung der Zulassung gestellt haben (Satz 1 Nr.1), darÃ¼ber hinaus mÃ¼ssen sie
bis zum 31. MÃ¤rz 1999 die Approbationsurkunde vorgelegt (Satz 1 Nr.2) und in der
Zeit vom 25. Juni 1994 bis 24. Juni 1997 (sog. Zeitfenster) an der ambulanten
psychotherapeutischen Versorgung der Versicherten der GKV teilgenommen haben
(Satz 1 Nr.3 a.a.O.). Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt bereits nicht das Merkmal der
"Teilnahme". Die Auslegung des Merkmals der "Teilnahme" an der Versorgung im
Sinne des Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Nr.3 SGB V wird durch die Funktion der Vorschrift
bestimmt, fÃ¼r HÃ¤rtefÃ¤lle eine Ausnahme von dem Grundsatz der
bedarfsabhÃ¤ngigen Zulassung der Psychologischen Psychotherapeuten zu
ermÃ¶glichen (vgl. BSG SozR 3-2500 Â§ 95 Nr.25, S.111 unter Hinweis auf BT-
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Drucksache 13/9212, S.40 und BSG SozR 3-2500 Â§ 95 Nr.25, S.103). Es geht dabei
nicht um den Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung der Versicherten der
GKV als solchen, sondern lediglich um die MÃ¶glichkeit, sich an einem Ort
niederzulassen, der auf der Grundlage der im Rahmen der Bedarfsplanung
getroffenen Feststellungen bereits Ã¼berversorgt ist, das heiÃ�t, fÃ¼r den
Ã�berkapazitÃ¤ten auf seiten der psychotherapeutischen Leistungserbringer
bestehen. Zulassungsbewerbern, die sich bei der Auswahl des Praxissitzes
typischerweise an ihrem bisherigen Lebensmittelpunkt orientieren, wird
grundsÃ¤tzlich zugemutet, dass sie den Ort ihrer Zulassung nicht nach eigenen
WÃ¼nschen frei wÃ¤hlen kÃ¶nnen, sondern sich nach dem Versorgungsbedarf der
Versicherten richten. Eine Ausnahme davon sieht Â§ 95 Abs.10 SGB V nur fÃ¼r
Zulassungsbewerber vor, die bereits im Zeitfenster an der Versorgung der
Versicherten der GKV teilgenommen haben. Diese BegÃ¼nstigung ist nur dann
gerechtfertigt, wenn der Betroffene bereits unter Einsatz von Arbeitskraft und
finanziellen Mitteln eine eigene Praxis eingerichtet und in einem rechtlich
erheblichen Umfang betrieben hat. Sowohl in Bezug auf die Inanspruchnahme der
Arbeitskraft des Psychologischen Psychotherapeuten als auch im Hinblick auf den
wirtschaftlichen Ertrag seiner TÃ¤tigkeit muss dabei in eigener Praxis annÃ¤hernd
das fÃ¼r eine BerufstÃ¤tigkeit typische AusmaÃ� erreicht worden sein. Daraus
ergibt sich, dass der Begriff der "Teilnahme" die eigenverantwortliche Behandlung
von Versicherten der GKV in anerkannten Behandlungsverfahren in eigener Praxis
und mit einem bestimmten Behandlungsumfang erfordert. Die nachhaltig auf die
ambulante psychotherapeutische Versorgung von Versicherten der GKV
ausgerichtete TÃ¤tigkeit muss zudem zumindest einen von zwei gleich zu
gewichteten Schwerpunkten der beruflichen TÃ¤tigkeit des Betroffenen gebildet
haben (BSG SozR 3-2500 Â§ 95 Nr.25, S.126 sowie BSG, Urteil vom 11. September
2002, B 6 KA 41/01 R, S.9). Vor diesem Hintergrund erfordert die "Teilnahme" im
Sinne von Â§ 95 Abs.10 Satz 1 SGB V grundsÃ¤tzlich eine VortÃ¤tigkeit, die sich auf
250 an Versicherten der GKV erbrachten Behandlungsstunden belÃ¤uft, welche â��
innerhalb des Zeitfensters â�� konzentriert in einem Halbjahreszeitraum erbracht
wurden. Dieser Wert, der umgerechnet ca. 11,6 Behandlungsstunden wÃ¶chentlich
ergibt, erreicht bei groÃ�zÃ¼giger Betrachtung unter BerÃ¼cksichtigung des
Begleitaufwandes ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte des zeitlichen Aufwandes, der in der
gleichen Zeit von einem ausschlieÃ�lich in eigener voll ausgelasteter Praxis
tÃ¤tigen Psychotherapeuten im Regelfall bewÃ¤ltigt wird. Ausgehend von diesen
GrundsÃ¤tzen liegt beim KlÃ¤ger keine ausreichende Teilnahme an der ambulanten
psychoterapeutischen Versorgung der Versicherten der GKV vor. Der KlÃ¤ger hat
nach den von ihm vorgelegten Unterlagen (Bescheinigung der Techniker
Krankenkasse) im Dreijahreszeitraum lediglich zwei Patienten im
Erstattungsverfahren behandelt. Der eine Patient war von Oktober 1991 bis Juni
1996 mit 112 Behandlungsstunden und der andere Patient von Februar 1994 bis
Oktober 1998 mit 96 Behandlungsstunden beim KlÃ¤ger in Behandlung. Mangels
weiterer Nachweise zu diesen BehandlungsfÃ¤llen (Vorlage von
Rechnungen/KontoauszÃ¼gen) ist schon keine genaue Zuordnung der innerhalb
des Zeitfensters durchgefÃ¼hrten Behandlungsstunden mÃ¶glich. Wenn man
davon ausgeht, dass die Behandlungsstunden in den beiden FÃ¤llen gleichmÃ¤Ã�ig
auf den Behandlungszeitraum verteilt waren (Fall 1: 112 Behandlungsstunden in 57
Monaten, ergibt 1,96 Behandlungsstunden pro Monat und im zweiten Fall: 96
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Behandlungsstunden in 57 Monaten, ergibt einen Durchschnitt pro Monat in HÃ¶he
von 1,68 Behandlungsstunden) kÃ¤me man im Zeitraum von Juli 1994 bis Juni 1997
auf einen Behandlungsumfang von 3,64 Stunden pro Monat bzw. unter
Zugrundelegung einer angenommenen Arbeitszeit von 43 Wochen pro Jahr wegen
Urlaubs- und Krankheitszeiten auf 1,01 Behandlungsstunden pro Woche. Auch unter
Zugrundelegung der vom KlÃ¤ger geltend gemachten Behandlungsstunden â�� 111
Behand- lungsstunden im gÃ¼nstigsten Jahreszeitraum â�� ergibt sich nach der
oben dargestellten Berechnungsweise nur ein Behandlungsumfang von 2,58
Behandlungsstunden pro Woche. Der KlÃ¤ger erreicht damit nicht annÃ¤hernd den
vom BSG fÃ¼r erfor- derlich gehaltenen Behandlungsumfang von mindestens 11,6
Stunden pro Woche. Der Grund fÃ¼r den geringen Umfang an
psychotherapeutischen Behandlungsstunden beim KlÃ¤ger im Zeitfenster liegt nach
seinen eigenen Angaben insbesondere an zwei UmstÃ¤nden. Zum einen hat er, weil
er keine Richtlinienausbildung vorweisen konnte, nur erschwerten Zugang zum
Erstattungsverfahren gehabt. DiesbezÃ¼glich weist die Beigeladene zu 1) zu Recht
darauf hin, dass es sich hierbei um keine persÃ¶nliche HÃ¤rte handelt, sondern
lediglich die allgemeine seinerzeitige gesetzliche Situation der
psychotherapeutischen Versorgung wiedergespiegelt wird und Â§ 13 Abs.3 SGB V
immer eine den krankenversicherungsrechtlichen Sachleistungsanspruch
durchbrechende Ausnahmeregelung fÃ¼r FÃ¤lle des Systemversagens dargestellt
hat. Der KlÃ¤ger hat hierzu vorgetragen, dass er im Wesentlichen nur im Rahmen
der TK-Regelung (Techniker Krankenkasse) gesetzlich Versicherte habe behandeln
kÃ¶nnen, von einer kurzen Episode des Zugangs zu den Innungs- und
Betriebskassen abgesehen. Auf dieser Grundlage habe er allein durch die
ErstattungstÃ¤tigkeit seine finanzielle Lebensgrundlage nicht sichern kÃ¶nnen und
sich daher neben der Behandlung von Selbstzahlern insbesondere auf die Abhaltung
von Kommunikations-Seminaren verlegt. Der KlÃ¤ger hat damit innerhalb des
Zeitfensters eine eigenstÃ¤ndige Entscheidung weg von der psychotherapeutischen
TÃ¤tigkeit hin zu einer andern TÃ¤tigkeit â�� DurchfÃ¼hrung von Kommunikations-
Seminaren fÃ¼r Ã�rzte und andere Berufsgruppen â�� vollzogen, was deutlich
gegen eine hinreichende schÃ¼tzenswerte Praxissubstanz spricht. Dass der KlÃ¤ger
diese Hinwendung zur Abhaltung von Kommunikationsseminaren spÃ¤ter aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden wieder revidiert hat bzw. revidieren wollte â��
Unterlagen hierzu hat der KlÃ¤ger nicht vorgelegt -, weil er zunehmend an einer
arteriellen Hypertonie litt, fÃ¼hrt zu keinem anderen Ergebnis. Der KlÃ¤ger hat
hierzu lediglich ein Attest des Allgemeinarztes Dr. S. vom 31. MÃ¤rz 1999 vorgelegt,
wonach der KlÃ¤ger von ihm seit September 1994 Ã¤rztlich betreut werde und bei
ihm seit Jahren eine fixierte arterielle Hypertonie bestehe. Ein suffiziente Therapie
werde durch die seit Jahren bestehende berufliche TÃ¤tigkeit des Patienten
erheblich erschwert, da der KlÃ¤ger durch die phasenweise SchulungstÃ¤tigkeit bei
Firmen einem sehr belastenden unregelmÃ¤Ã�igen Tagesablauf ausgesetzt sei
(Wohnen im Hotel, unregelmÃ¤Ã�ige und oft nicht unter dem Aspekt der
Gesundheit ausgewogene ErnÃ¤hrung, wechselnde, sich stÃ¤ndig Ã¤ndernde und
nicht auf acht Stunden beschrÃ¤nkte Arbeitszeit, SchulungstÃ¤tigkeit in den
Abendstunden). Dr. S. spricht in dem Attest abschlieÃ�end aber lediglich davon,
dass es aus Ã¤rztlicher Sicht sehr zu begrÃ¼Ã�en sei, wenn der Patient jetzt (!) eine
berufliche VerÃ¤nderung im Sinne einer regelmÃ¤Ã�igen BerufsausÃ¼bung vor Ort
vornehme. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der KlÃ¤ger im
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Zeitfenster durchaus â�� wenn auch unter gesundheitlichen Beschwerden â��
arbeitsfÃ¤hig war und sogar die anstrengendere TÃ¤tigkeit als Seminarleiter
durchgefÃ¼hrt hat. Von daher ist nicht erkennbar, dass die bestehende Hypertonie
den KlÃ¤ger ursÃ¤chlich daran gehindert hat, mehr Psychotherapiestunden
durchzufÃ¼hren, sondern vielmehr der erschwerte Zugang des KlÃ¤gers zu solchen
Erstattungstherapien. Im Ã�brigen ist darauf hinzuweisen, dass Â§ 95 Abs.10 Satz 1
Nr.3 SGB V per se eine HÃ¤rtefallregelung ist, die an den Erhalt und Aufbau einer zu
berÃ¼cksichtigenden Praxissubstanz anknÃ¼pft ohne BerÃ¼cksichtigung
derjenigen GrÃ¼nde, die den Aufbau einer ausreichenden Praxissubstanz im
Zeitfenster verhindert haben. Das Gesetz sieht in Â§ 95 Abs.11b SGB V nur fÃ¼r
den Fall der Betreuung und Erziehung eines Kindes in den ersten drei Lebensjahren
eine modifizierende begÃ¼nstigende Betrachungsweise bezÃ¼glich der ErfÃ¼llung
einer ausreichenden Behandlungsstundenzahl im Zeitfenster vor. Diese
Bestimmung ist als Ausnahmevorschrift grundsÃ¤tzlich nicht analogiefÃ¤hig, mithin
kÃ¶nnen andere GrÃ¼nde eine "Verschiebung" des Zeitfensters grundsÃ¤tzlich
nicht rechtfertigen.

Auch die Tatsache, dass der am 10. April 1942 geborene KlÃ¤ger infolge seines
Alters nach Â§ 25 Satz 1 Ã�rzte-ZV grundsÃ¤tzlich keine bedarfsabhÃ¤ngige
Zulassung mehr erhalten kann, begrÃ¼ndet keinen Anspruch auf Erteilung einer
bedarfsunabhÃ¤ngigen Zulassung. Die Frage der bedarfsabhÃ¤ngigen Zulassung
und des mÃ¶glichen Vorliegens eines HÃ¤rtefalls im Sinne von Â§ 25 Satz 2 Ã�rzte-
ZV ist im Zusammenhang mit der bedarfsabhÃ¤ngigen Zulassung zu prÃ¼fen.
DiesbezÃ¼glich ist festzustellen, dass der Senat mit Urteil vom gleichen Tage (Az.: 
L 12 KA 41/03) den KlÃ¤ger als HÃ¤rtefall im Sinne von Â§ 25 Satz 2 Ã�rzte-ZV
angesehen hat und deshalb die gegen das bereits zu Gunsten des KlÃ¤gers
ergangene Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 18. Dezember 2002 eingelegte
Berufung zurÃ¼ckgewiesen hat.

Diese Auslegung des Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Nr.3 SGB V verstÃ¶Ã�t nicht gegen
hÃ¶herrangiges Recht. PrÃ¼fungsmaÃ�stab ist hierbei zunÃ¤chst Art.12 Abs.1 GG,
da es dem KlÃ¤ger darum geht, seine psychotherapeutische Praxis in M. in der
Zukunft weiter betreiben zu kÃ¶nnen, so dass die damit verbundenen
ErwerbsmÃ¶glichkeiten im Vordergrund des Begehrens stehen (vgl. BVerfGE 30,
292, 334 f; 85, 360, 383). Die BeschrÃ¤nkung der Zulassung zur vertragsÃ¤rztlichen
bzw. vertragspsychotherapeutischen Versorgung in Ã¼berversorgten Gebieten
stellt sich als eine BerufsausÃ¼bungsregelung dar, die vor allem zur Sicherung
einer gleichmÃ¤Ã�igen Versorgung der Versicherten im gesamten Bundesgebiet
gerechtfertigt ist (vgl. BSGE 82, 41, 44 = SozR 3-2500 Â§ 103 Nr.2 S.13 fÃ¼r die
vertragsÃ¤rztliche Versorgung; BSGE 81, 207, 212 = SozR 3-2500 Â§ 101 Nr.2 S.13
fÃ¼r die vertragszahnÃ¤rztliche Versorgung; BSGE 87, 158, 163 = SozR 3-2500 Â§
95 NR.25 S.110 fÃ¼r die vertragspsychotherapeutische Versorgung). Da der
KlÃ¤ger vor In-Kraft-Treten des Gesetzes vom 16. Juni 1998 keinen Anspruch auf
Zulassung zur vertragspsychotherapeutischen Versorgung hatte, beseitigt dieses
Gesetz keine von ihm schon inne- gehabte bzw. erworbene Rechtsposition, wenn es
den auf einen bestimmten Ort bezogenen Zulassungsanspruch nur unter dem
Vorbehalt der GewÃ¤hrleistung einer annÃ¤hernd gleichmÃ¤Ã�igen Versorgung der
Versicherten der GKV gewÃ¤hrt. Zwar ist der Gesetzgeber bei der Neuordnung von
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BerufsausÃ¼bungsregelungen aus GrÃ¼nden des Vertrauensschutzes und der
VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit gehalten, Ã�bergangsregelungen fÃ¼r solche Personen zu
schaffen, welche die von der Neuregelung betroffene TÃ¤tigkeit in der
Vergangenheit in erlaubter Weise ausgeÃ¼bt haben (BVerfGE 98, 265, 309 f).
Solche Ã�bergangsregelungen mÃ¼ssen aber nicht notwendig darauf hinauslaufen,
dass die bisherige TÃ¤tigkeit in unverÃ¤nderter Form beibehalten werden darf
(BVerfGE 68, 277, 287). Ein Psychologischer Psychotherapeut hat daher nicht allein
deswegen Anspruch auf eine Zulassung ohne BerÃ¼cksichtigung des Bedarfs, weil
er bereits vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes vom 16. Juni 1998 die nach
damaligem Recht erforderliche Qualifikation zur Behandlung von Versicherten der
GKV besaÃ� (BVerfGE SozR 3-2500 Â§ 95 Nr.24 S.103). Auf den Umstand, dass das
Rechtsstaatprinzip Vertrauensschutz auch im Hinblick auf Dispositionen gewÃ¤hrt,
die der BÃ¼rger in der berechtigten Erwartung getÃ¤tigt hat, dass sich bestimmte
rechtliche Ausgangsbedingungen nicht Ã¤ndern werden (BVerfGE 13, 39, 45 f; 30,
367, 389), musste der Gesetzgeber Ã¼bergangsrechtlich nur dadurch reagieren,
dass Psychologische Psychotherapeuten, die eine eigene Praxis aufgebaut und in
diese in der Erwartung investiert hatten, sie zu alten Bedingungen unverÃ¤ndert
weiterzufÃ¼hren, einen gewissen Schutz genieÃ�en. Die sich unter diesem
Gesichtspunkt ergebenden verfassungsrechtlichen Erfordernisse hat Â§ 95 Abs.10
Satz 1 SGB V in angemessener Weise aufgenommen und verwirktlicht (vgl. BSG 
SozR 3-2500 Â§ 95 Nr.25 S.108 sowie BSG, Urteil vom 11. September 2002, B 6 KA
41/01 R, MedR 2003, S.356 ff). Auch soweit Â§ 95 Abs.10 Satz 1 Nr.3 SGB V mit dem
24. Juni 1997 einen Endstichtag vorsieht, bis zu dem die schÃ¼tzenswerte
TÃ¤tigkeit erfolgt sein muss, scheidet ein VerstoÃ� gegen hÃ¶herrangiges Recht
aus. Dieses Datum bezeichnet den Tag, an dem die damalige Regierungsfraktionen
von CDU/CSU und FDP einen Gesetzentwurf des Psychotherapeutengesetzes in den
Deutschen Bundestag eingebracht haben, der dann in seinen Grundstrukturen
Gesetz geworden ist, auch wenn die konkret das Zeitfenster betreffende Regelung
erst spÃ¤ter als ErgÃ¤nzung in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden
ist. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind auch
bereits Gesetzesinitiativen geeignet, das Vertrauen auf den unverÃ¤nderten
Fortbestand rechtlicher Rahmenbedingungen zu erschÃ¼ttern (BVerfGE 91, 253,
260).

Nach alledem ist die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs.1 und 4 SGG in der bis zum In-Kraft-
Treten des 6.SGG-Ã�ndG geltenden und hier noch anzuwendenden Fassung.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision im Sinne von Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2
SGG liegen nicht vor.

Erstellt am: 25.02.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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